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Hinweis

Die aktuellen Muster sind nur als Orientierungs- und Formulierungshilfe zu verstehen; sie können z. B. betriebliche Begebenheiten oder sonstige besondere Umstände des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Sie sind daher nicht 1:1 auf Ihre Belange zugeschnitten.

Eine Haftung für den Inhalt der Muster kann mit Ausnahme von Fällen von grobem Verschulden oder Vorsatz nicht übernommen werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass die abrufbaren Muster nicht mehr den zur Zeit gültigen Gesetzen oder der aktuellen Rechtsprechung genügen. Eine individuelle Rechtsberatung vor Verwendung der Muster wird dringend empfohlen.

Nutzen Sie als Mitgliedsbetrieb die Möglichkeit einer kostenlosen Auskunft bzw. Information durch die Rechts- und Betriebsberater der Handwerkskammer für München und Oberbayern.


Die Muster und Formulare zum Arbeitsrecht finden Sie unter www.hwk-muenchen.de/formulare.


Stand des Musters/Formulars: 8/2022
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Arbeitsvertrag                                                                                                            (bei Geltung eines Tarifvertrags)

Zwischen

_______________________________________________________________ (Name des Betriebes)

in ___________________________ (Ort), ___________________________________ (Straße/Platz)

- im Folgenden: Arbeitgeber -

und

Herrn/Frau ________________________________________________, geb. am _______________,

wohnhaft in ____________________________ (Ort), ___________________________ (Straße/Platz)

- im Folgenden: Arbeitnehmer -


wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Inhalt, Beginn und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1. Der Arbeitnehmer wird ab ___________ als ______________________________________
	(z.B. Damenschneider/in, Kfz-Mechaniker/in Bürokaufmann/frau)
 in _________________________________ eingestellt. 
				(Ort)

2. Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer unter Beachtung seiner berechtigten Interessen auch andere zumutbare, gleichwertige Aufgaben zu übertragen. Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers seine Arbeit auch an einem anderen Ort zu erbringen. Das Recht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer andere Aufgaben zu übertragen bzw. den Arbeitsort zu ändern, bleibt auch dann bestehen, wenn der Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Tätigkeit ausübt oder über einen längeren Zeitraum an einem bestimmten Arbeitsort tätig ist.
Zu den Aufgaben des Arbeitnehmers gehört insbesondere auch ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Für das Arbeitsverhältnis gelten die jeweiligen Tarifverträge für das ________________________
______________________________________________________-Handwerk in der jeweils gültigen Fassung[footnoteRef:1]. [1:  Bitte genaue Bezeichnung des anzuwendenden Tarifvertrags angeben] 

4. Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer Anspruch auf eine ungekürzte Altersrente hat. Wird durch den zuständigen Sozialversicherungsträger festgestellt, dass der Arbeitnehmer unbefristet voll erwerbsgemindert ist, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid zugestellt wird.
5. Die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage beträgt nach § 4 KSchG drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung (§§ 623, 130 BGB). Innerhalb dieser Frist muss die Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht eingegangen sein. Bei Versäumung der Frist gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam (§ 7 KSchG). Bei unverschuldeter Versäumung kann die Kündigungsschutzklage innerhalb von zwei Wochen auf Antrag vom Arbeitsgericht nachträglich zugelassen werden.

6. Die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage beträgt nach § 4 KSchG drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung (§§ 623, 130 BGB). Innerhalb dieser Frist muss die Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht eingegangen sein. Bei Versäumung der Frist gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam (§ 7 KSchG). Bei unverschuldeter Versäumung kann die Kündigungsschutzklage innerhalb von zwei Wochen auf Antrag vom Arbeitsgericht nachträglich zugelassen werden.

7. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer verpflichtet, alle im Eigentum des Arbeitgebers stehenden Gegenstände sowie alle den Arbeitgeber und seine Interessen berührenden Briefe, E-Mails, WhatsApp- und sonstige gespeicherte Nachrichten ohne Rücksicht auf den Adressaten, auf die der Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit Zugriff erhalten hat, unverzüglich und unaufgefordert zurückzugeben. Dies betrifft auch alle sonstigen im Eigentum des Arbeitgebers stehenden Geschäftsstücke, Zeichnungen, Notizen, Bücher, Muster, Datenträger, Unterlagen und sonstige Materialien. Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen.

§ 2 Arbeitszeit
1.	Die regelmäßige Arbeitszeit des vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers beträgt nach den anzuwen-denden tariflichen Bestimmungen derzeit.............. Wochenstunden. / Die regelmäßige Arbeitszeit des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers beträgt .............. Wochenstunden.
 2.	Die zeitliche Lage der Arbeitszeit und der Pausen richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen unter Berücksichtigung der tariflichen (s. § 1 Nr. 3) und gesetzlichen Vorschriften (§ 106 GewO) und wird jeweils von der Geschäftsführung bzw. den Vorgesetzten jederzeit abänderbar festgelegt.
3. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet bei Bedarf, im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenzen, Überstunden bzw. Mehrarbeit zu leisten. Diese werden nach Wahl des Arbeitgebers durch Freizeitgewährung oder Auszahlung abgegolten. Ein Anspruch auf Abgeltung wird nur dann begründet, wenn die Überstunden bzw. die Mehrarbeit durch den Arbeitgeber angeordnet wurden.

§ 3 Vergütung
1.	Der Arbeitnehmer erhält als Vergütung pro Stunde/Monat
	Tariflohn der Lohngruppe _____________________________      ______________ € brutto.
2. Etwaige Zulagen und/oder Sonderzahlungen (z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) richten sich nach den anzuwendenden tariflichen Bestimmungen.
3. Ein etwaiger Anspruch auf betriebliche Altersversorgung richtet sich nach den tariflichen Bestimmungen.

§ 4 Urlaub
1. Der Jahresurlaub beträgt nach den anzuwendenden tariflichen Bestimmungen derzeit _______ Arbeitstage (auf Basis einer regelmäßigen _______-Tage-Woche.

2. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei Arbeitsantritt eine Urlaubsbescheinigung seines letzten Arbeitgebers vorzulegen.
		
§ 5 Arbeitsfähigkeit und Arbeitseinsatz
Der Arbeitnehmer erklärt, dass
1.	er arbeitsfähig ist und dass keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, durch die die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit auf Dauer oder in wiederkehrenden Abständen eingeschränkt ist, bestehen; 
2.  ein Wettbewerbsverbot, das die Ausübung der vereinbarten Tätigkeit zum Gegenstand hat, nicht   
vorliegt;
3.	weder eine Vorstrafe noch ein anhängiges Strafverfahren im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit ausgesprochen bzw. eingeleitet ist;
4.	er, sofern er Arbeitnehmer ist, der einer Arbeitserlaubnis bedarf, im Besitz des erforderlichen Passes und Aufenthaltstitels ist.
Unrichtige Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen stellen einen Grund zur Anfechtung oder fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses dar.

§ 6 Arbeitsunfähigkeit
1.	Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit gelten die gesetzlichen Vorschriften.
2.	Hiervon abweichend hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlichen Dauer bereits am ____ Tag der Erkrankung vorzulegen. Dauert die Erkrankung länger als bescheinigt, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, unverzüglich eine neue Bescheinigung vorzulegen. 
	Auch nach Ablauf der Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers ist der Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber über die Fortdauer der Krankheit zu informieren und ihm den Zeitpunkt der voraussichtlichen Rückkehr an den Arbeitsplatz anzuzeigen.

§ 7 Abtretung und Verpfändung der Vergütung
Abtretung und Verpfändung von Vergütungsansprüchen sind ausgeschlossen. 

§ 8 Nutzung von Telekommunikationsmitteln 
Die Nutzung von Internet, E-Mail, Telefon und allen sonstigen Telekommunikationsmitteln ist ausschließlich zu dienstlichen Zwecken gestattet.

§ 9 Verschwiegenheitspflicht
Über vertrauliche Angelegenheiten des Betriebes sowie Dritter (Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner), z. B. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, persönliche Daten etc., hat der Arbeitnehmer uneingeschränkt Verschwiegenheit zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis.

§ 10 Nebentätigkeit
Jegliche Nebenbeschäftigungen sind dem Arbeitgeber vorher schriftlich anzuzeigen. Nebenbeschäftigungen, die den Arbeitseinsatz, die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers oder die geschäftlichen Interessen des Arbeitgebers berühren, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Arbeitgeber.

§ 11 Adresse des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer versichert, unter der benannten Adresse auch postalisch erreichbar zu sein und verpflichtet sich, Änderungen der Zustelladresse unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sollte der Arbeitnehmer dieses unterlassen, so gehen die Nachteile zu seinen Lasten.

§ 12 Schriftform, salvatorische Klausel
1.	Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform selbst. 
2.	Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein, so sind sich die Vertragspartner bereits jetzt darüber einig, dass der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt. Die Vertragspartner verpflichten sich über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Vertragspartnern mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

§ 13 Hinweis insbesondere für Tätigkeiten im Bau-, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im  Gebäudereinigungsgewerbe sowie in Betrieben der Fleischwirtschaft:
Der Arbeitnehmer wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach § 2 a Abs. 1 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz unter anderem Personen, die im Baugewerbe, im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im Gebäudereinigungsgewerbe oder in der Fleischwirtschaft tätig sind, verpflichtet sind, ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen sind mit Bußgeld bedroht.
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§ 14 Fortbildung 
		Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung richtet sich nach den tariflichen Bestimmungen.
		  Der Arbeitgeber stellt die folgenden Fortbildungen bereit: 
		____________________________________________________________________________
		____________________________________________________________________________

§ 15 Besondere Vereinbarungen[footnoteRef:2] [2:  z. B. Rückzahlung von Fortbildungskosten, nachvertragliches Wettbewerbsverbot, Dienstwagen, übertarifliche Zulagen, Hinweis auf Betriebsvereinbarungen] 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


______________________, den _____________


__________________________	__________________________
(Arbeitgeber)							  		   (Arbeitnehmer)
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